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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 
 

Seite

1 Erstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen 
Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 14/4208 
Ausschussprotokoll 14/427 
Stellungnahmen 14/1125, 14/1126, 14/1128, 14/1130, 14/1131, 14/1135 bis 
14/1139, 14/1141, 14/1142 
Vorlage 14/1118 
Information 14/463 
- abschließende Beratung und Abstimmung über eine Beschlussempfehlung 

an das Plenum  

1. Abstimmung (übereinstimmende Änderungen zu §§ 1 und 2 des Ge-
setzentwurfs): Der Ausschuss lehnt die übereinstimmenden Ände-
rungsvorschläge der Fraktion der SPD aus ihrem ersten Änderungsan-
trag Ziffer 0 ohne Buchstabe c und Ziffer 1 (siehe Anlage 1) und der 
Fraktion der Grünen aus ihrem Änderungsantrag Ziffer 1 (siehe Anla-
ge 4) mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die 
Stimmen der Fraktionen von SPD und Grünen ab.  
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2. Abstimmung (weitere Ergänzung zu § 1): Der Ausschuss lehnt den 
Änderungsvorschlag der Fraktion der SPD aus ihrem ersten Ände-
rungsantrag Ziffer 0 Buchstabe c (siehe Anlage 1) mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und Grünen gegen die Stimmen der Frakti-
on der SPD ab.  

3. Abstimmung (übereinstimmende Änderungen zu § 7 des Gesetz-
entwurfs): Der Ausschuss lehnt die übereinstimmenden Änderungs-
vorschläge der Fraktion der SPD aus ihrem ersten Änderungsantrag 
Ziffer 2 (siehe Anlage 1) und der Fraktion der Grünen aus ihrem Ände-
rungsantrag Ziffer 2 (siehe Anlage 4) mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
Grünen ab.  

4. Abstimmung (Änderung des § 2 a): Der Ausschuss lehnt den zwei-
ten Änderungsantrag der Fraktion der SPD (siehe Anlage 2) mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und Grünen bei Enthaltung von Norbert Post 
(CDU) ab.  

5. Abstimmung (Aktualisierung der Anlagen A und B zu § 7 Abs. 3 und 
4): Der Ausschuss nimmt den Änderungsantrag der Fraktionen von 
CDU und FDP (siehe Anlage 3) mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD und FDP gegen die Stimme der Fraktion der Grünen an.  

Gesamtabstimmung: Der Ausschuss nimmt den Gesetzentwurf der 
Landesregierung Drucksache 14/4208 in der vom Ausschuss ge-
änderten Fassung (siehe Abstimmung 5) mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD 
und Grünen an.  
 

 
2 Reform der Versorgungsverwaltung in Nordrhein-Westfalen 

- Gespräch mit Sachverständigen 
 
Der Ausschuss führt zur Reform der Versorgungsverwaltung in Nord-
rhein-Westfalen ein Gespräch mit Sachverständigen. Deren State-
ments schließen sich Nachfragen der Abgeordneten an.  
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Institution Redner/-in Seite 
Sozialverband Deutschland e. V. (SoVD), Landes-
verband Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 

Daniel Kreutz 8, 17, 32 

Sozialverband VdK Deutschland, Landesverband 
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 

Robert Walter 
Helmut Huntgeburth 
Heinz Bremer 

11, 22, 29 
21, 30 
28 

Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Behinderter  
e. V. (LAG SB NRW), Münster 

Dr. Willibert Strunz 10, 20, 28 

 
 
 
3 Verschiedenes 

In der nächsten Sitzung des AGS-Ausschusses, am 15. August 2007, 
findet eine Anhörung zum Krankenhausgestaltungsgesetz statt.  
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Aus der Diskussion 

1 Erstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen 
Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 14/4208 
Ausschussprotokoll 14/427 
Stellungnahmen 14/1125, 14/1126, 14/1128, 14/1130, 14/1131, 14/1135 bis 
14/1139, 14/1141, 14/1142 
Vorlage 14/1118 
Information 14/463 
- abschließende Beratung und Abstimmung über eine Beschlussempfehlung an 

das Plenum  

Vorsitzender Günter Garbrecht begrüßt die Anwesenden und bittet die zu TOP 2 - 
Reform der Versorgungsverwaltung in Nordrhein-Westfalen - anwesenden Sachver-
ständigen um Verständnis, dass der Ausschuss aus aktuellem Anlass zunächst über 
den Gesetzentwurf zur Änderung des SGB-II-Ausführungsgesetzes abschließend bera-
ten und abstimmen werde. Hierzu lägen als Tischvorlagen zwei Änderungsanträge der 
SPD-Fraktion, ein Änderungsantrag der CDU-Fraktion und ein Änderungsantrag der 
Fraktion der Grünen vor (siehe Anlagen 1 bis 4). 

Rainer Schmeltzer (SPD) äußert sich zu den folgenden drei Punkten:  
Der zweite SPD-Änderungsantrag (siehe Anlage 2) basiere auf der vom Ausschussvor-
sitzenden in Auftrag gegebenen Information des Beratungs- und Gutachterdienstes zur 
personalvertretungsrechtlichen Interessenvertretung bei den Argen. Danach erfolge die 
Mitbestimmung in öffentlich-rechtlichen Argen einheitlich für alle ihre Beschäftigten und 
somit auch für die Bundesbediensteten auf der Grundlage des Landespersonalvertre-
tungsrechts. Das BMAS selbst habe gegenüber einer solchen Regelung keine Beden-
ken und halte dies ebenfalls für den richtigen Weg.  
Entsprechend der ablehnenden Haltung der Sachverständigen in der Anhörung gegen-
über einer Umwandlung der Selbstverwaltungsaufgabe in eine Pflichtaufgabe zur Erfül-
lung nach Weisung, die unter anderem das Konnexitätsprinzip berühren würde, sehe 
die SPD-Fraktion in ihrem ersten Änderungsantrag (siehe Anlage 1) vor, dass zur Ziel-
erreichung Vereinbarungen abgeschlossen werden könnten und dass das zuständige 
MAGS dem Landtag jährlich einen Bericht zur Umsetzung des Gesetzes vorlegen solle. 
Die von der Landesregierung vorgeschlagene Umwandlung der Selbstverwaltungsauf-
gabe in eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung lehne man ab, insbesondere 
weil sich derzeit nicht nachvollziehen lasse, ob das Ministerium eine solche Pflichtauf-
gabe ausschließlich gegenüber den Kommunen oder auch in Richtung Bund anstrebe.  
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Wie Herr Garbrecht bei der Einbringung des Gesetzes im Plenum knapp, aber sehr 
deutlich zum Ausdruck gebracht habe, könne die SPD-Fraktion den vorgesehenen 
Vorwegabzug in Höhe von 220 Millionen € zugunsten der ostdeutschen Kommunen und 
zulasten der Kommunen in Nordrhein-Westfalen nicht nachvollziehen. Das Land habe 
nichts zu verschenken und sollte seinen Kommunen das ihnen zustehende Geld zu-
kommen lassen. Die SPD fordere in ihrem ersten Änderungsantrag (siehe Anlage 1) 
daher, allen Kommunen die gesamte Wohngeldersparnis in Höhe von 523.666.000 € 
nach dem Verteilschlüssel des Gesetzes zuzuweisen. 

Der einzige Unterschied zwischen dem Änderungsantrag der Grünen (siehe Anlage 4) 
und denen der SPD liege darin, so Barbara Steffens (GRÜNE), dass ihre Fraktion die 
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung in Gänze - also auch die Möglichkeit zum 
Abschluss von Zielvereinbarungen - ablehne und die Selbstverwaltungsaufgabe erhal-
ten wolle.  
Die Grünen hätten mit dem Ziel, eine dauerhafte Lösung zu schaffen, gern die endgülti-
ge Entscheidung des Gerichts zur Geltung des Landespersonalvertretungsgesetzes 
abgewartet, gingen den hier vorgeschlagenen Weg jedoch mit, da man sich auch vor 
Ort für eine schnelle Lösung ausgesprochen habe. Es bleibe abzuwarten, ob die Ge-
richtsentscheidung diesen Weg bestätigen oder einen neuen notwendig machen werde.  

Norbert Post (CDU) kündigt namens seiner Fraktion an, den vorliegenden Gesetz-
entwurf nach Aktualisierung der Anlagen A und B anzunehmen (siehe Anlage 3).  
Die Kommunen sollten die öffentlich-rechtlichen Argen zu Teildienststellen gemäß Lan-
despersonalvertretungsgesetz ernennen können. Um einen Konflikt mit der Bundes-
gesetzgebung zu vermeiden, schlage er vor, so der Redner, die Gerichtsentscheidung 
abzuwarten und nach der Sommerpause einen rechtsfähigen Nachtrag zum Gesetz 
vorzulegen.  
Die Weitergabe der Wohngeldersparnis in Höhe von 220 Millionen € sei von Anfang 
verabredet gewesen. Wenn der für den Aufbau Ost zuständige Bundesverkehrsminister 
Tiefensee von der SPD der gleichen Meinung wäre wie seine nordrhein-westfälischen 
Parteifreunde, hätte er sicherlich längst eine andere Regelung getroffen.  
Mit der Umwandlung der Selbstverwaltungsaufgabe in eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung 
nach Weisung seien keine Vorgaben des Ministeriums par ordre du mufti verbunden, 
sondern Zielvereinbarungen zwischen Ministerium und Argen, um das Chaos bei der 
Auslegung der Verordnungen, über deren hohe Zahl die Argen sich stets beklagten, zu 
beseitigen.  

Vorsitzender Günter Garbrecht schlägt vor, sich über die inhaltlichen Positionen im 
Plenum weiter auszutauschen und nun zur Abstimmung zu kommen.  
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1. Abstimmung (übereinstimmende Änderungen zu §§ 1 und 2 des Gesetzent-
wurfs): Der Ausschuss lehnt die übereinstimmenden Änderungsvorschläge der 
Fraktion der SPD aus ihrem ersten Änderungsantrag Ziffer 0 ohne Buchstabe c 
und Ziffer 1 (siehe Anlage 1) und der Fraktion der Grünen aus ihrem Änderungs-
antrag Ziffer 1 (siehe Anlage 4) mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und 
FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und Grünen ab.  

2. Abstimmung (weitere Ergänzung zu § 1): Der Ausschuss lehnt den Ände-
rungsvorschlag der Fraktion der SPD aus ihrem ersten Änderungsantrag Ziffer 0 
Buchstabe c (siehe Anlage 1) mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und 
Grünen gegen die Stimmen der Fraktion der SPD ab.  

3. Abstimmung (übereinstimmende Änderungen zu § 7 des Gesetzentwurfs): Der 
Ausschuss lehnt die übereinstimmenden Änderungsvorschläge der Fraktion der 
SPD aus ihrem ersten Änderungsantrag Ziffer 2 (siehe Anlage 1) und der Fraktion 
der Grünen aus ihrem Änderungsantrag Ziffer 2 (siehe Anlage 4) mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD 
und Grünen ab.  

4. Abstimmung (Änderung des § 2 a): Der Ausschuss lehnt den zweiten Ände-
rungsantrag der Fraktion der SPD (siehe Anlage 2) mit den Stimmen der Fraktio-
nen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und Grünen 
bei Enthaltung von Norbert Post (CDU) ab.  

5. Abstimmung (Aktualisierung der Anlagen A und B zu § 7 Abs. 3 und 4): Der 
Ausschuss nimmt den Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und FDP (sie-
he Anlage 3) mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD und FDP gegen die 
Stimme der Fraktion der Grünen an.  

Gesamtabstimmung: Der Ausschuss nimmt den Gesetzentwurf der Landes-
regierung Drucksache 14/4208 in der vom Ausschuss geänderten Fassung 
(siehe Abstimmung 5) mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen 
die Stimmen der Fraktionen von SPD und Grünen an.  

 

 

 

 

 





LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
1 4. Wahlperiode 

Drucksache 1 41 
12. Juni 2007 

Änderungsantrag 

der SPD-Fraktion 

zum Gesetzentwurf der Landesregierung 
Erstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen (Drs. 1414208) 

0, 
Artikel 1 Ziffer 1 .  wird wie folgt geändert: 

a) 5 1 wird zu 91 Absatz 1. 
b) § 1 Absatz 2 wird angefügt: 
"Gern&3 9 16 Abs.2 SGB I1 obliegt es den Kommunen die Betreuung minderjähriger 
oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die 
Schu Wnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung zu 
sicherzustellen. 
Dieser individuelle Rechtsanspruch der Leistungsbezieher ist landesweit transparent 
sicherzustellen. " 
C )  3 T Absatz 3 wird angefugt: 
Was zuständige Ministerium unterstützt die zugelassenen kommunalen Träger und die 
Arbeitsgemeinschaften beratend bei der Durchführung ihrer Aufgaben sowie bei der 

Verbesserung der Dienstleistungen und bei der Qualitätssicherung. Zur Zielerreichung 
können swisch'en den Beteiligten nach Satz 2 Vereinbarungen nach 5 6 Absatz 1 Nr. 2 
und 5 6 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch abgeschlossen werden. Die kommunalen 
Spitzenverbände sind an dem Prozess zu beteiligen. Das zuständige Ministerium legt 
dem Landtag jährlich einen Bericht zur Umsetzung des Gesetzes vor." 

T .  
Artikel 1 Ziffer 2. wird wie folgt geändert: 

a) § 2 wird zu 52 Absatz 1.  
b] 92 Absatz 1 Satz 3 wird zu § 2 Absatz 2. 
c) § 2'Absatz 3 wird angefügt: 
"Absatz 2 gilt auch gegenüber den Arbeitsgemeinschaften nach 5 44 b des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch, soweit die kommunalen Träger ihre Aufgaben auf eine 
Arbeitsgemeinschaft übertragen." 

Landtag Nordrhein-Westfalen                - 37 - APr 14/444
Anlage 1 zu TOP 1, Seite 1



Landtag Nordrhein Westialen - 13. Wahlperiode Drucksache 1 3  

2. 
Artikel 1 Ziffer 6 .  a )  wird wie folgt gefasst: 

"Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
Folgende Sätze 3 bis 6 werden nach Satz 2 angefügt: 

"Für das Jahr 2008 beträgt die Gesamthöhe der Zuweisungen 523.666.000 Euro 
(Basisbetrag). Für das Jahr 2009 wird die Gesamthöhe der Zuweisungen nach Satz 3 
entsprechend dem Verhältnis der Entwicklung der jahresdurchschnittlFchen Anzahl der 
Bedarfsgemeinschaften nach § 7 Abc. 2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch in 
Nordrhein-Westfalen Im Jahre 2007 zur jahresdurchschnittlichen Anzahl der 
Bedarf sgemeinschaften im Jahre 2006 (Basisjahrl angepasst. Maßgeblich ist die nach § 

6 Abs. 2 bis zum 28. Februar für das Vorjahr 'gemeldete Anzahl der 
Bedarfsgemeinschaften. In den Folgejahren wir der Basisbetrag entsprechend der Sätze 
4 und 5 an die Entwicklung der jahresdurchschnittlichen Anzahl der 
Bedarfsgemeinschaften des jeweiligen Vorjahres irn Vergleich zum Basisjahr 2006 
angepasst. " 

Begründung: 

Die 6ffentliche Anhärung zum vorliegenden Gesetz hat verdeutlicht, dass es keinen 
sachlichen Grund dafur gibt, die bisher in Selbstverwaltung wahrgenommenen Aufgaben 
bei der Eingliederung von Langzeitarbeitslosen nunmehr in so genannte Pf lichtaufgaben 
zur ErfUllung nach Weisung umzuwandeln. 

Per Antrag zielt stattdessen auf die Verabredung von Zielvereinbarungen zwischen den 
kommunalen Trägern und den ARGEn einerseits und der Landesregierung andererseits. 
Damit sind die Erhöhung der Transparenz und die Vergleichbarkeit zwischen 
teistungsangebot und -qualität gewährleistet. 

Die Bereitstellung bedarfsgerechter Kinderbetreuungsangebote für berufstätige Eltern 
sowie ein gut ausgebautes Netz von Beratungsleistungen - e twa in der 
Schuldnerberatung, bei psychosozialen Leistungen oder in der Suchtberatung - sind 
ureigene kommunale Aufgaben. Die Kommunen nehmen seit den Änderungen des 
Zweiten Buches Sozialgesetzgebung diese Aufgaben jedoch sehr unterschiedlich wahr, 
Daher bedarf es eines Vergleiches zur Zielerreichung dieser nach wie vor kommunalen 
Aufgaben. 

U berdies kann in den Zielvereinbarungen festgelegt werden, welche f inanzielten 
Leistungen des Landes (eigene und ESF-Mittel) zur Bekämpfung der 
Langzeitarbeitslosigkeit in den Bereichen erbracht werden, in denen der rechtliche und 
finanzielle Rahmen des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch nicht ausreichf. 

Datum des Originals: 
L 'i 

' 
Die Verol tentlichungen des Lnndlags sind fortlaufend oder auch 
einroln gegen eine Schutzgebuhr beirn Archrv des Landtags Nord- 
rheln- Westfalen, 40'302 Dusseidorf , Postfach 10 1 1 43. Telsfon 
1-97 1 1 )  8 84-24 39. zu beziehen. 
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Den Kommunen in Nordihein-Westfalen werden irn Vorabzug 220 Mio. E Y ~ O  der Mittel 
vorenthalten, die ihnen als Ausgleich zu den zusätzlichen Belastungen aus den Kosten 
der Unterkunft gernäi3 den Regelungen des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuch 
zukommen. Die den Kommunen entzogenen 220 Mio Euro fließen in den 
interkommunalen Entfastungsausgleich zu Gunsten der Kommunen in den neuen 
Ländern. Diese 220 Mio. Euro sind nunmehr direkt aus dem Landeshaushalt zu 
entrichten. Der Betrag wird dem Basisbetrag von bisher 303,666 Mio. Euro 
hinzugerechnet und nach dem Verteilschlüssel des Gesetzes den Kommunen 
zugerechnet. 

Hannelore Kraft 

Carina Gedecke 

Günter Garbrecht 
und Fraktion 

Darum des Originals: 
h 11 

Die Veröffentlichungen des Landtags sind fortlaufend oder auch 
einzeln gegen oine Schutzgebühr beim Archiv des Landtags Nord- 
rtiein-Wcstfiilen, 40002 Dusseldorf, Posifnch 10 11 43. Telefon 
107 111 8 84-24 39. zu beziehen. 

Landtag Nordrhein-Westfalen                - 39 - APr 14/444
Anlage 1 zu TOP 1, Seite 3



 



LANDTAG NORDRMEIN-WESTFALEN 
14. Wahlperiode 

Drucksache 141 ' 
12. Juni 20077 

Änderungsantrag 

der $PD-Fraktion 

zum Gesetzentwurf der Landesregierung 
Erstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch fUr das Land Nordrhein-Westfalen (Ors. 14142018) 

Artikel 1 Ziffer 3. wird wie folgt geändert: 

"Folgender § 2a wird eingefügt: 

Soweit Arbeitsgemeinschaften nach § 44b Abs. 1 Zweites Buch Sozialgesetzbuch durch 
öffentlich-rechtlichen Vertrag errichtet worden sind, sind diese Arbeitsgemeinschaften 
Dienststellen irn Sinne des PersonalvwtreZungsgesetzes für das Land Nordrhein- 
Westfalen. Der Geschaftcführer im Sinne des f 44b Absatz 2 Satz 1 des zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch ist der Leiter der Dienststelle. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Arbeitsgemeinschaft sind nach Maßgabe des Personalvertretungsgesetses für das Land 
Nordrhein-Westfalen aktiv und passiv wahlberechtigt. Irn Übrigan finden die Regelungen 

des Personalvertretungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen, mit Ausnahme des 
§ 5 Absatz 6, entsprechend Anwendung." 

Begründung: 

Die ARGEn in Nordrhein-Westfalen, die in öffentlich-rechtlicher Rechtsform gegrundet 
worden sind, erhalten ihr Personal derzeit größtenteils im Wege der 
Dienstleistungsüberlassung von den Agenturen für Arbeit, den kreisfreien Städten sowie 
den Landkreisen samt deren angehörigen Gemeinden. Damit muss die Geschäftsführung 
einer jeder dieser ARGEn bei personalvertretungsrechtlich relevanten Vorgängen 
samtliche Personalvertretungen der Herkunftsbehorden beteiligen. Ziel der 
Gesetzesänderung ist es daher, eine einheitliche Personalvertretung für das Personal in 
den ARGen zu errnoglichen. 
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Landtag Nordhein Westfalen - 15. Wahfperjode Druckcache 731 

Die Gffentliche Anhörung zum vorliegenden Gesetz hat verdeutlicht, dass aus Sicht der 
geladenen Sachverständigen das Ziel einer einheitlichen Personalvertretung mit dem 
Gesetzentwurf der Landesregierung nicht erreicht wird. Die vorgesehene Regelung sei 
vielmehr verf assungsrecht'lich zweifelhaft weil der Landesgesetzgeber damit 
möglicherweise in einen Gegenstand der ausschließlichen Gesetzgebungssusrändigkeit 
des Bundes eingreift. 

Der Parlamentarische Beratungs- und Gutachterdienst des Landtags Nordrhein-Westfalen 
empfiehlt, dass der Landesgesetzgeber eine "ausdrücklich landesgesetzliche Rege!ungn 
erlassen solle, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ARGTn irn Rahmen ihres 
Betriebsverhältnisses dem LPVG unterstellt. Diese Empfehlung greift dieser 
Änderungsantrag auf. 

Hannelore Kraft 

Carina Gödecke 

Rainer Sehmeltzer 

Ganter Garbrecht 

Datum des Originals: 
I1 11 

Die Vcroflcntlict~itngen des Landtags sind fortlaufend oder auch 
einzelii qcqen eirie Schutzgebühr beim Archlv des Landtags Nond- 
rhein-W-estfalen. 40002 Düsseldorf, Postfach 10 1 1  43. Tclelon 
(02 1 11 8 84-24 39, zu bezielien. 
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LANDTAG NORDRHE~N-WESTFALEN 
14. Wahlperiode 

Drucksache 1 41 

1 2.06.2007 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 

Zum Gesetzentwurf der Landesregierung 
Erstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein - Westfalen 
(Drucksache I 414208) 

Die Anlagen A und B zu Artikel 1 werden durch die beigefijgten Anlagen A und B 
vollständig ersetzt. 

Begriindung: 
Al [gemeiner Teil 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht In 5 7 Absatz 3 Satz 1 bis 7 die Regelung eines 
neuen be- und entlastungsorientierten Verteilungsmaßstabes für die 
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben vor. Die Anlagen A und B enthalten die 
für die Kreise und kreisfreien Städte maßgebenden Entlastungs- und 
Belactungsza hlen. Auf der Grundlage a ktuailisierter Daten sind Änderungen bei den 
Entlactcings- und Belactungszahlen und damit in den Anlagen A und B vorzunehmen. 

B. Einzel begründung 
zu Anlage A 

Im Bereich der Entlastungen (Anlage A zum Gesetzentwurf) hat sich 
Änderungsbedarf bei mehreren Kreisen und kreisfreien Städten (Rhein-E&-Kreis, 
Kreis Euskirchen, Kreis Heinsberg, Rheinisch-Bergischer Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, 

Datum des Originals: /Ausgegeben: 

auch elnzefn gegen elne Schutzgebühr beim Archiv des 
Landtags Nordnhein-Westfalen. 40002 Dkaeldori. Postfach 
f 0 1 1 43, Telefon (02i I) 884 - 2439. zu beziehen. 
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Kreis Recklinghaaisen, Stadt Bochum, Stadt Herne, Hochsauerlandkreis, Märkischer 
Kreis) ergeben. 
Hierbei handelt es sich regelmäßig um Erhöhungen der Entlastungswerte. die nun 
mehr gegenüber frGheren Angaben aus der Kommunalen Datenerhebung 2005 bzw. 
aus einer Abfrage aus Januar 2007 durch das zustandige Ministerium gemeldet 
worden sind. Lediglich beim Rhein-Sieg-Kreis führte eine vom Kreis 
nachvollzieh bar begründete rechnerische Korrektur zu einer geringeren 
Entlastung. Zu einer Erhijhung der Entlastungswerte im Vergleich zur bisherigen 
Anlage A zum Gesetzentwurf führen auch die erforderlichen Korrekturen im 
Bereich der Krankenhilfe. bei den Städten Bochum und Herne sowie dem Kreis 
Recklinghausen und dem Hochsauertandkreis. Auf Grund der geb~tenen 
Änderungen ist die Anlage A zum Gesetzentwurf durch die anliegende Fassung 
der Anlage A zu ersetzen. 

zu Anlage B 
Bei den Belastungen (Anlage B zum Gesetzentwurf) wurde bislang von den auf 
einen Jahreswert 2006 hochgerechneten Daten vom 31 .Oktober 2006 
ausgegangen, die zum Zeitpunkt der Vorlage des Gesetzentwurfes durch die 
Landesregierung zur Verfügung standen. Aus Gründen der Aktualität sind jedoch 
jetzt die i m Laufe des Gesetzgebungsverfah rens vorgelegten 
Jahresabschlusszahlen 2006 zu den Belastungen zu verwenden. Die 
Jahresabschlusszahlen 2006 weichen durchgehend geringfigig von den bisher in 
Anlage B zum Gesetzentwurf enthaltenen Werten ab. Aus diesem Grunde sollte 
die Anlage B durch die Neufascung der Anlage B ersetzt werden. 

Helrfiut Stahl Dr. Gerhard Papke 

Ralf Wikel 

Rudolf ~ e n k u  

No&ert Post 

U rsula Mon heim 

und Fraktion und Fraktion 
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12. Juni 2007 

Änderungsantrag 

der Fraktion Btindnis 901 Die GRÜNEN 

zum Gesetzentwurf der Landesregierung 
Erstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch für das Land Nordrheln-Westfalen (Drs. 1414208) 

Artikel 1 Ziffer 1. wird wie folgt geändert: 

a) § 1 wird zu 5 1 Absatz 1. 
b) 5 1 Absatz 2 wird angefügt: 
"Gema8 § 1 6 Abs.2 SGB II obliegt es den Kommunen die Betreuung minderjähriger 
oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die 
Schuldnsrberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung zu 
sicherzustellen. 
Dieser individuelle Rechtsanspruch der Leistungsbezieher ist landesweit transparent 
sicherzustellen. " 

Artikel 3 Ziffer 2 .  wird wie folgt geändert: 

a) § 2 wird zu 42 Absatz 1. 
b) § 2 Absatz 1 Satz 3 wird zu 5 2 Absatz 2 .  
C )  5 2 Absatz 3 wird angefugt: 
"Absatz 2 gilt auch gegenüber den Arbeitsgemeinschaften nach § 44 b des Zweiten 
Buches Cozialgesetxibuch, soweit die kommunalen f räger ihre Aufgaben auf eine 
Arbeitsgemeinschaft abertragen." 

2.  
Artikel 1 Ziffer 6. a) wird wie folgt gefasst: 

"Absatz 2 wird wie folgt gaändeW 
Folgende Sätze 3 bis 6 werden nach Satz 2 angefügt: 

"Für das Jahr 2008 betragt die Gesamthöhe der Zuweisungen 523.666.000 Euro 

I 
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(Basisbetrag). Für das Jahr 2009 wird die Gesamthöhe der Zuweisungen nach Satz 3 
entsprechend dem Verhältnis der Entwicklung der jahresdurchschnittlichen Anzahl der 
Bedarfsgerneinschaften nach 5 7 Abs. 2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbu~h in 
Nordrhein-Westfalen im Jahre 2007 zur jahresdurchschnittlichen Anzahl der 
Bedarf sgemeinschafteni irn Jahre 2006 (Basisjahr) angepasst. Maßgeblich ist die nach § 

6 Abs. 2 bis zum 28. Februar für das Vorjahr gemeldete Anzahl der 
Bedarfsgerneinschaften. In den Folgejahren wir der Basisbetrag entsprechend der Sätze 
4 und 5 an die Entwicklung der jahresdurchschnittlichen Anzahl der 
Bedarfsgerneinschaften des jeweiligen Vorjahres im Vergleich zum Basisjahr 2006 
angepasst." 

Begründung: 

Die öffentliche Anhörung zum vorliegenden Gesetz hat verdeutlicht, dass es keinen 
sachlichen Grund dafür gibt, die bisher in Selbstverwaltung wahrgenommenen Aufgaben 
bei der Eingliederung von Langzeitarbeitslosen nunmehr in so genannte Pflichtaufgaben 
zur ErfGllvlng nach Weisung umzuwandeln. 

Die Bereitstellung bedarfsgerechter Kinderbetreuungsangeboze für berufstätige Eltern 
sowie ein gut ausgebautes Netz von Beratungsleistungen - etwa in der 
Schuldnerberatung, bei psychosozialen Leistungen oder in der Suchtberatung - sind 
ureigene kommunale Aufgaben. Die Kommunen nehmen seit den Änderungen des 
Zweiten Buches Soziatgesetzgebung diese Aufgaben jedoch sehr unterschiedlich wahr. 
Daher bedarf es einer f ransparenz darüber wie die kommunalen Träger ihre gesetzliche 
Aufgabe ausfüllen. 

Den Kommunen in Nordrhein-Westfalen werden irn Vorabzug 220 Mio. Euro der Mittel 
vorenthalten. die ihnen als Ausgleich zu den zusätzlichen Belastungen aus den Kosten 
der Unterkunft gemäß den Regelungen des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuch 
zukommen. Die den Kommunen entzogenen 220 Mi0 Eurs fließen in den 
interkommunalen Entlastungsausgleich zu Gunsren der Kommunen in den neuen 
Lgndern. Diese 220 Mio, Euro sind nunmehr direkt aus dem Landeshaushalt zu 
entrichten. Der Betrag wird dem Basisbetrag von bisher 303,666 Mio. Eum 
hintugerechnet und nach dem Verteilscht~sset des Gesetzes den Kommunen 
zugerechnet. 

Datum des Originals: 

Die Yeröffentli~hungon des Landtags sind fortlaufend oder auch 1 

eiiizeln gegen eine Sctiutzgebühr hcirn Archiv des Lnndtags Nord- 
rticin-Wesrfaleri, 40002 Düsseldorf , Postfach 10 1 1 43, Telefon 
I02  1 1  1 8 84-24 39. xu be~iehsi~. 
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Barbara Steff ens 

3 rst ecker 

und Fraktion 

Datum des Oriainals: 

I Die Ver~iienttichungen des Landtags sind fortlaufend oder auch 
einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv das Lnridtags Nord- 
rtiein-Westfaleri, 40002 DüsscEdorf, Postfach 10 1 1  43, Telefon 
(02 T 11 8 84-24 39. zu beziehen. 1 
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